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Digitaler Kontaktpunkt für
Recht und Ethik im Forschungsdatenmanagement


Checkliste: Urheberrecht

☐	Es ist geklärt, um welche Art von Forschungsdaten es sich handelt und ob die Voraussetzungen für urheberrechtlichen Schutz bestehen.
☐	Es ist in nachweisbarer Form bekannt, wer Urheber*in bzw. ggf. Miturheber*in der Daten ist.
☐	Es wurde dokumentiert, welche Rechte an den Forschungsdaten bestehen und wer darüber entscheiden darf.
☐	Wenn es Miturheber*innen, Kooperationspartner*innen oder andere Beteiligte gibt, die ebenfalls Rechte an den Daten haben: Die jeweiligen Zustimmungen wurden eingeholt.
☐	Bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke Dritter: Die erforderlichen Nutzungsrechte für fremde Werke wurden eingeholt.
☐	Die allgemeinen und fachspezifischen Vorgaben der Guten Wissenschaftlichen Praxis zur Nutzung von Forschungsdaten sind bekannt und werden beachtet.


Für nähere Informationen zu Urheberrecht im Forschungsdatenmanagement siehe: 
https://fdm-bb.de/rechtlich-ethischer-kontaktpunkt/rechtliche-aspekte-im-fdm/urheberrecht/ 
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